
Als ein Resultat der Diskussionen über die 
Sonderberichte der Nachfolgestaaten dés 
früheren Jugoslawien änderte der Aus­
schuß seine Verfahrensregeln (Regel 66 
Abs.2) dahin gehend, daß die Vorlage eines 
Berichts nach Art.40 Abs.lb des Paktes i n 
den vom Ausschuß festgelegten Zeiträu­
men oder zu jedem anderen vom Ausschuß 
als angemessen angesehenen Zeitpunkt 
angefordert werden können. I m Falle einer 
außergewöhnlichen Situation außerhalb 
einer Tagung des Ausschusses kann eine 
derartige Anforderung durch den Vorsitzen­
den nach Beratung m i t den Mitgliedern er­
folgen. 

I m Rahmen der Kommentierang der Pakt­
rechte verfaßte der Ausschuß wiederum 
Allgemeine Bemerkungen (general com­
ments) zu Art.10 (Behandlung Gefangener) 
und 7 (Folterverbot) sowie zu Art.18 (Ge­
danken- und Religionsfreiheit) des Z i v i l ­
pakts. Diese Bemerkungen sollen eine In­
terpretation und Klarstellung der Vorschrif­
ten des Paktes darstellen und den Staaten 
damit als Hilfestellung bei der Durchset­
zung der jeweiligen Rechte dienen. Ferner 
beschäftigte sich der Ausschuß wieder m i t 
zahlreichen Individualbeschwerden nach 
dem I.Zusatzprotokoll von Personen, die 
angeben, Opfer von Menschenrechtsverlet­
zungen zu sein. Das I.Fakultativprotokoll 
war bis November 1992 von 68 Staaten rati­
fiziert worden. 

Gudrun Roitzheim • 

Sozialpakt: 7.Tagung des Sachverständigen­
ausschusses - Überholte Berichte - Defini­
tionsprobleme der »Kultur« - Vor-Ort-Un-
tersuchung in Panama? (11) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 4/ 
1992 S.134f. fort. Text des Paktes: V N 1/ 
1974 S.21ff.) 

Fünf Staatenberichte lagen dem 18köpfigen 
Ausschuß für wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte (CESCR) auf seiner /Ta­
gung (23.11.-11.12.1992 i n Genf) zur Über­
prüfung vor, i n denen die nationale Umset­
zung der wirtschaftlichen (Art.6-9), sozia­
len (Art.10-12) und kulturellen Rechte 
(Art.13—15) des gleichnamigen Internatio­
nalen Paktes dargestellt werden, dessen 
Mitgliederzahl auf 118 Vertragsparteien 
(Stand zum Zeitpunkt der Zusammen­
kunft) angestiegen ist. 
Die ersten drei Berichte konzentrierten 
sich auf die kulturellen Rechte. Völlig 
überholt war die aus dem Jahr 1989 datie­
rende Darstellung aus Belarus, und nur 
dank der mündlichen Aktualisierung 
durch die Delegation vermochten sich die 
Experten ein einigermaßen klares Bild über 
die tiefgreifenden Veränderungen i n die­
sem Land, dem früheren Bjelomßland, und 
ihre Auswirkungen auf die Paktrechte zu 
verschaffen. Angesichts der schwierigen 
wirtschaftlichen Lage auf Grund des Zu­
sammenbruchs der Wirtschaftsbeziehun­
gen zu den übrigen Nachfolgestaaten der 
früheren Sowjetunion nahm ŝ ch die Be­
schreibung des Erziehungswesens - von 

Kinderkrippen und Vorschulen bis zu Um­
schulungsprogrammen - geradezu idyl ­
lisch aus. Ob es trotz der wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten auch weiterhin kosten­
freien Schulunterricht geben wird, sei, so 
die Delegation, noch offen. Gravierende 
negative Effekte scheinen nicht erwartet zu 
werden: Eine kürzlich durchgeführte Erhö­
hung der Studiengebühren habe jedenfalls 
nicht zu einem Rückgang der Studenten­
zahlen geführt. Alle Bürger, so der Bericht 
weiter, könnten frei am kulturellen Leben 
teilnehmen. Großer Wert werde auf inten­
sive internationale Kontakte der Kultursze­
ne gelegt. Austauschprogramme und zum 
Teil subventionierte kulturelle Aktivitäten 
sollten dies unterstützen. Eine Zensur aus 
ideologischen Gründen finde nicht mehr 
statt. 

In Norwegen unterliegen alle 7- bis löjähri-
gen der allgemeinen Schulpflicht, die i n 
diesem Land eine 200jährige Tradition hat. 
Ende der siebziger Jahre, so der Bericht die­
ses Landes, sei insbesondere der berufsbil­
dende Sektor ausgeweitet worden - auch, 
u m der Jugendarbeitslosigkeit entgegenzu­
wirken. Gewisse Engpässe bei der Bereit­
stellung qualifizierter Lehrkräfte scheinen 
auf die eher unterdurchschnittliche Bezah­
lung dieser Berufsgruppe zurückzuführen 
zu sein, doch, so die Delegation, seien 
selbst Problemgruppen, die spezielle Be­
treuung brauchen, ausreichend versorgt. 
I m kulturellen Bereich sei die Stellung der 
Samen durch eine Verfassungsergänzung 
verbessert worden, die ihnen die Unterstüt­
zung der Regierung bei der Pflege ihrer Kul­
tur, Sprache und traditionellen Lebenswei­
se zusichere. Die Kulturpol i t ik Norwegens 
für die neunziger Jahre setze auf Demokra­
tie und Dezentralisierung. Der Ausschuß 
hob die »exemplarische Darstellung« der 
norwegischen Delegation äußerst positiv 
hervor und zeigte sich zufrieden m i t dem 
Ergebnis des Dialogs, allerdings nicht m i t 
dem Bericht selbst, der als viel zu allge­
mein und nicht richtlinienkonform k r i t i ­
siert wurde. 

In Polen werden künftig Grundlage für den 
Schutz subjektiver Rechte der Bürger eine 
neue, langerwartete Verfassungsrechtsord­
nung und eine »Charta der Rechte und Frei­
heiten« sein. Das Erziehungswesen gliedert 
sich dem Bericht zufolge i n drei Stufen: 
Vorschulerziehung, Grund- und weiterfüh­
rende Schulen (letztere bieten eine speziel­
le Berufsvorbereitung). Besorgt zeigte sich 
der Ausschuß darüber, daß der neue, 
marktwirtschaftlich orientierte Ansatz Po­
lens zu einer Kürzung der M i t t e l für das Er­
ziehungswesen führte. So mußten zahlrei­
che Kindergärten vor allem i n ländlichen 
Gebieten geschlossen werden. Der Aus­
schuß machte unmißverständlich darauf 
aufmerksam, daß auch Staaten i n schwieri­
gen Übergangsphasen nicht von der Ach­
tung der Paktrechte entbunden seien. 
Ungarns Erstbericht aus dem Jahr 1990 war 
inhalt l ich durch die politischen und öko­
nomischen Entwicklungen weitgehend 
überholt. Zudem war er nicht hinreichend 
detailliert, u m ein Bild der Lage i m Land zu 
vermitteln. Positiv werteten die Experten, 
daß die neue Verfassung auch wirtschaftli­

che, soziale und kulturelle Rechte enthält, 
daß die Lehrpläne verschiedener weiterfüh­
render Erziehungsinstitutionen eine Men­
schenrechtserziehung vorsehen und daß i n 
wirtschaftlich schwachen Gebieten spe­
zielle Ausbildungsprogramme unternom­
men werden. Seit 1990 sei, so die ungari­
sche Delegation, die die konstruktive Kri ­
t i k ausdrücklich begrüßte, die Zahl der 
Schüler und Studenten i m übrigen merk­
l ich gestiegen. 
Das Recht auf Wohnung stand i m M i t t e l ­
punkt der Diskussion des italienischen Be­
richts. Wenngleich die Zahl der Hauseigen­
tümer steigt (derzeit 62 v H der Wohnungs­
inhaber), gab es keine nennenswerte Ent­
spannung der Lage für die Mieter, insbe­
sondere aus sozial benachteiligten Schich­
ten. Die italienische Delegation mußte 
sich daher kritische Nachfragen nach dem 
eigentlichen Inhalt der nationalen Woh­
nungspolitik gefallen lassen. 

Entsprechend den Aufforderungen des 
CESCR anläßlich früherer Berichtsprüfun­
gen legten Frankreich, die Niederlande, Jor­
danien, die Philippinen und Panama ergän­
zende Informationen zu ihren früheren Be­
richten vor. Hinsichtlich Panamas wurden 
wiederum die gewaltsame Zerstörung von 
Häusern und die Vertreibung ihrer Bewoh­
ner angesprochen, die nach Berichten 
nichtstaatlicher Organisationen immer 
noch vorkommen, wohingegen Panama 
dies heftig bestritt. Angesichts dieser w i ­
dersprüchlichen Informationen w i r d der 
Ausschuß Panama anbieten, i m Wege einer 
Vor-Ort-Untersuchung die Situation zu 
klären. 

Eine Aussprache fand über Stellenwert und 
Inhalt kultureller Rechte statt, die i n den 
nationalen Verfassungen deutlich unterre­
präsentiert seien. Diese Rechte sind man­
gels klarer Definit ion nach Ansicht einiger 
Experten ohnehin schwer faßbar, daher 
sollten diesbezügliche staatliche Verpflich­
tungen spezifiziert werden. 
Schließlich befaßten sich die Experten i n 
einer Allgemeinen Bemerkung m i t den 
Rechten der älteren und alten Menschen. 
Die Brisanz des Themas verdeutlichten 
UN-Statistiken, denen zufolge die »Überal­
terung« bereits jetzt i n zahlreichen (insbe­
sondere Industrie-)Ländern, Anfang des 
nächsten Jahrtausends aber i n allen Teilen 
der Welt augenfällig werden wird : 2025 
w i r d es weltweit 1,2 M r d Menschen i m A l ­
ter von über 60 Jahren geben, 71 v H davon 
i n Entwicklungsländern. 

Martina Palm-Risse • 

Rechte des Kindes: 2. und 3.Tagung des 
Ausschusses - Kinder in bewaffneten Kon­
f l ikten - Erstmals Staatenberichte geprüft 
(12) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 1/ 
1992 S.27f. fort. Text des Übereinkom­
mens: V N 3/1990 S.112ff.) 

2.Tagung 

Auch auf der 2.Tagung des jüngsten Men­
schenrechtsgremiums der Vereinten Natio-
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